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Eingang  

Antrag auf eine einmalige Beihilfe (Wohnungserstausstattung) 
 

 

Hinweis: Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, werden von Ihnen Informationen und 
Unterlagen benötigt. Sie werden deshalb gebeten, den Antrag sorgfältig auszufüllen. Bitte denken 
Sie daran, dass die Richtigkeit der Angaben durch Ihre Unterschrift oder die Ihres gesetzlichen 
Vertreters bestätigt werden muss (siehe letzte Zeile des Antrages). 

 
 Die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67a Abs. 2 Satz 1 SGB X. 

Die weitere Datenverarbeitung erfolgt nach § 67b Abs. 1 SGB X. Ihre Verpflichtung zur Mitwirkung 
in diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Erstes Buch (SGB I). Sofern 
Sie dieser Obliegenheit nicht nachkommen, kann die beantragte Sozialleistung ganz oder teilwei-
se wegen fehlender Mitwirkung versagt werden. 

 
 Bitte lesen Sie sich die Hinweise zum Antrag auf eine einmalige Beihilfe für eine Wohnungs-

erstausstattung sorgfältig durch. 

Angaben zu den persönli-
chen Verhältnissen 

Antragsteller/in (1)  Antragsteller/in (2) 
 
 Ehegatte 
 Lebenspartner  
 Partner/in  

Name, Vorname   

Geburtsdatum   

bisherige Wohnanschrift 
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

 

neue Wohnanschrift 
(Straße, Haus-Nr.,  PLZ, Ort) 

 

 
Ich/Wir benötige/n:  eine vollständige Wohnungserstausstattung (nur A ausfüllen) 
 nur einen Teil der Wohnungserstausstattung (nur B ausfüllen) 
 

A Beantragung einer vollständigen Wohnungserstausstattung auf Grund: 

 Verlust der vollständigen Wohnungseinrichtung durch Wohnungsbrand bzw. 
 einem sonstigen elementaren Ereignis 
 Der durch den Brand entstandene Schaden wird von einer Versicherung gedeckt: ja  
  nein 
 erstmalige Begründung eines eigenen Hausstandes, wegen:   
 Auszug aus einer öffentlichen Unterkunft (Frauenhaus/ Gemeinschaftsunterkunft) 
 mindestens 6- monatiger stationärer Aufenthalt 
 Haftzeit von mindestens 6 Monaten 
 Neubezug einer eigenen Wohnung ohne vorherigen eigenen Hausstand  

 Sonstiges: _________________________________________________________________ 
 
Folgende Möbel/Haushaltsgeräte wurden eingelagert bzw. sind bereits vorhanden: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 Es sind keine Möbel/Haushaltsgeräte vorhanden. 
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B Beantragung einer teilweisen Wohnungserstausstattung auf Grund: 
 
 Auflösung eines gemeinsamen Haushaltes (Scheidung/ Trennung) 

 erstmaliger Ausstattungsbedarf (Geburt eines Kindes, Wahrung Umgangsrecht) 

 Sonstiges: ________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Erklärung: 
 
Diesen Antrag habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Die Angaben zur zweiten Personen habe ich 
ausgefüllt, weil mir eine Vollmacht erteilt wurde; ansonsten hat diese Person ihre Angaben selbst 
in den vorstehenden Antrag oder in einen gesonderten Vordruck eingetragen und die Richtigkeit 
durch ihre Unterschrift bestätigt. Wenn und solange ich Sozialhilfeleistungen erhalte, werde ich 
Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familien-, Wohn-, Einkommens-, 
Vermögens- und Aufenthaltsverhältnisse) sowie der Verhältnisse, über die im Zusammenhang mit 
der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. 
Dies gilt auch für Angaben zu den vertretenen Personen. 

 Datum, Unterschrift 
 
 
 
 

1. Person 
 

2. Person 
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Hinweise  
zum Antrag auf eine einmalige Beihilfe für eine Wohnungserstausstattung 

1. Anspruchsvoraussetzungen

Eine Wohnungserstausstattung ist bedarfsorientiert zu prüfen und nicht zeitlich zu verstehen. Für 
den Leistungsumfang ist entscheidend, ob ein Bedarf für die Wohnungserstausstattung besteht, 
welcher nicht bereits durch vorhandene Möbel gedeckt ist. Der Bedarf an einer Erstausstattung für 
die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte ist daher von dem Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf 
abzugrenzen. Die Ersatzbeschaffung und Reparatur von abgenutzten oder defekten Gegenständen 
sind aus der Regelleistung zu tragen. 

Eine Erstausstattungspauschale kann in folgenden Fällen in Betracht kommen: 

beim erstmaligen Bezug einer unmöblierten Wohnung;

bei (auch teilweisem) Verlust der Wohnung durch Elementarschäden (Wasser, Feuer etc.),
soweit keine Schadensersatz- oder Versicherungsansprüche bestehen; 

bei Neubezug einer Wohnung nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder nach Entlassung
aus einer dauerhaften stationären Unterbringung, wenn kein eigener Hausrat mehr  
vorhanden ist und der Erhalt der früheren Wohnung oder das Einlagern von Möbeln nicht 

 möglich war; 

nach Verlassen des Frauenhauses, wenn kein eigener Hausrat mehr vorhanden ist oder es
nicht zumutbar ist, eigenen Hausrat aus der Wohnung des ehemaligen Partners  

 heranzuschaffen; 

Neuanmietung einer Wohnung nach Obdachlosigkeit;

bei Verlassen einer Einrichtung und Begründung eines eigenen Hausstandes;

bei Trennung von einem Partner bzw. Ehegatten. Zu beachten ist § 1361 a BGB!
Hiernach kann das Eigentum des Betroffenen grundsätzlich heraus verlangt werden. 

etc.

2. Leistungsumfang

Besteht ein Anspruch, sind Leistungen für die Ausstattung mit wohnraumbezogenen Gegenständen 
zu erbringen, die eine geordnete Haushaltsführung und ein an den herrschenden Lebensgewohn-
heiten orientiertes Wohnen ermöglichen. 

Die Leistungen für die Erstausstattungen für Wohnungen werden bei bestehendem Bedarf als Pau-
schale gewährt.  

Bitte füllen Sie zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche den "Antrag auf eine einmalige Beihilfe 
(Wohnungserstausstattung)" vollständig aus. 
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